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Krise im Niger: Demontage der 
Demokratie im Namen des Volkes?
Christine Pawlitzky

Am 26. Mai 2009 löste der nigrische Präsident Mamadou Tandja das Parlament auf 
und führte damit eine politische Krise herbei. Anlass ist das herannahende Ende sei
ner zweiten Amtszeit, nach der er gemäß der Verfassung nicht mehr für das Amt des 
Präsidenten kandidieren kann. Präsidentschaftswahlen waren für Ende 2009 vorgese
hen. Nun soll zunächst mittels Volksentscheid über eine neue Verfassung abgestimmt 
werden, die Tandja eine weitere Amtszeit ermöglichen und die Position des Präsidenten 
stärken soll. Am 12. Juni entschied das Verfassungsgericht gegen ein Referendum.

Analyse:

Das vom Verfassungsgericht als verfassungswidrig erklärte Vorgehen von Präsident 
Tandja stellt eine reale Gefahr für die elektorale Demokratie im Niger dar und kann 
zu einer Rückkehr zu einem autoritären Regime führen.

In der Geschichte Nigers haben politische Krisen, wie die jüngst von Tandja herbei
geführte, mehrfach die Intervention des Militärs provoziert. Auch wenn Tandja selbst  
dem Militär angehörte und bisher dessen Unterstützung hatte, kann eine Macht
übernahme des Militärs als Folge der Krise nicht gänzlich ausgeschlossen werden.

Im Vorfeld des Volksentscheids ist mit gewaltsamen Ausschreitungen zwischen des
sen Befürwortern und Gegnern zu rechnen. Sollten sie sich ausweiten, könnte dies  
die Regierung dazu bewegen, demokratische Bürgerrechte aufzuheben: durch Ver 
sammlungsverbote, Ausgangssperren, verschärfte Medienzensur oder gar die Ver
hängung des Ausnahmezustandes.

Da sich die Regierung zurzeit vollständig auf den Machterhalt des Präsidenten kon
zentriert, ist mit einer allgemeinen politischen Stagnation in allen anderen Bereichen 
zu rechnen.

Falls die wichtigste TuaregRebellengruppe Mouvement des Nigériens pour la Justice 
(MNJ) in das Lager der Referendumsgegner eintritt, könnte der bewaffnete Konflikt 
im Norden des Landes um die Facette des Widerstandes gegen ein illegitimes Re
gime erweitert werden und sich intensivieren.

Eine politische Lösung für den bewaffneten Kampf der Tuareg im Norden des Lan
des ist unter den gegebenen Umständen vorerst nicht zu erwarten.
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1.	 Hintergrund

Der Niger blickt auf eine lange Reihe undemo
kratischer Regime und Militärputsche zurück. Erst 
in den 1990er Jahren kam es aufgrund externen  
und internen Drucks zu demokratischen Reformen, 
der Einführung einer Mehrparteiendemokratie 1992 
und vergleichsweise freien und fairen Wahlen im 
Jahr 1993. Aus diesen ging Mahamane Ousmane 
als erster demokratisch gewählter Staatschef hervor.  
Er setzte sich gegen den Kandidaten Mamadou 
Tandja durch. Differenzen zwischen dem Präsiden
ten und seinem Ministerpräsidenten Hama Ama
dou lähmten jedoch schnell das semipräsidentielle 
Regierungssystem des Nigers, was 1996 die Macht
übernahme durch das Militär provozierte. Nach 
einem weiteren Putsch im Jahr 1999 wurde erneut 
durch ein Verfassungsreferendum das Mehrpartei
ensystem wieder hergestellt. Aus den Parlaments 
und Präsidentschaftswahlen desselben Jahres ging 
Mamadou Tandja als Sieger hervor. Er wurde 2004 
durch freie und faire Wahlen in seinem Amt bestä
tigt. Unter seiner Regierung weisen allerdings be
sonders das Recht auf Meinungs und Pressefreiheit, 
die Unabhängigkeit der Justiz und die Bekämpfung 
der Korruption im Staatsapparat erhebliche Defizite 
auf, weshalb das Regime als elektorale (Freedom 
House 2008) oder defekte Demokratie (Bertelsmann 
Transformation Index 2008) beurteilt wird. Als elek
torale oder defekte Demokratien werden Regime 
bezeichnet, in denen regelmäßig wettbewerbliche 
Wahlen mit verschiedenen Parteien ohne „massiven 
Wahlbetrug“ stattfinden, deren Ergebnis als reprä
sentativ für den Wählerwillen angesehen werden 
kann, hingegen weisen diese Regime in anderen 
Bereichen Probleme auf, etwa bei der Gewaltentei
lung und/oder den politischen und bürgerlichen 
Freiheitsrechten.

Die stagnierende sozioökonomische Entwicklung 
des Landes, das zu einem der ärmsten der Welt ge
hört und dessen staatliche Sektoren Bildung und 
Gesundheitsversorgung zu den am wenigsten ent
wickelten der Welt zählen, sorgte währenddessen  
für anhaltende Unzufriedenheit unter der Bevölke
rung. Zudem flammte unter der Regierung Tandjas 
der Konflikt zwischen den im Norden des Nigers 
lebenden Tuareg und der Regierung wieder auf. 
Die Tuareg griffen 2007 wieder zu den Waffen, um 
ihre bereits in den 1990er Jahren gestellten und 
ihrer Ansicht nach nicht erfüllten Forderungen 
durchzusetzen: Beteiligung an den Einkünften aus 
dem Uranabbau, Entwicklung ihrer Region und 

stärkere Teilhabe an politischen Entscheidungen 
(Basedau/Werner 2007). Die Regierung reagierte mit 
der Entsendung des Militärs, verhängte den „Etat 
de mise en garde“ (eine Maßnahme unterhalb des 
Ausnahmezustandes) in den Konfliktgebieten und 
lehnte zunächst Verhandlungen mit den Rebellen ab, 
die sie als „Banditen“ und „Drogenschmuggler“ ab
qualifizierte. Trotz dieser Mankos seiner Regierung 
galt Tandja bis dato als Politiker, der zu seinem Wort 
steht und zumindest formal die demokratischen 
Regeln respektiert. Doch genau dies stellt sein poli
tisches Agieren nun in Frage.

2.	 Verlängerung	der	Amtszeit

Seit November 2008 wurde verstärkt über das Ende 
der zweiten Amtszeit von Präsident Tandja speku
liert, die gemäß der nigrischen Verfassung seine 
letzte zu sein hätte. Anlass waren vermeintlich spon
tane Demonstrationen der Bevölkerung, bei denen 
die Teilnehmer den Präsidenten dazu aufforderten, 
im Amt zu bleiben. Die ProTandjaBewegung wur
de unter dem Hausawort „Tazarce“ (auszusprechen 
„Tasartsche“) bekannt, das im politischen Kontext 
verwendet wird und „Kontinuität“ oder „Fortdauer“ 
bedeutet. Ihren Initiatoren wird vorgeworfen, sieIhren Initiatoren wird vorgeworfen, sie 
würden die Demonstrationen bestellen und für die 
Teilnahme bezahlen. Die Argumentation der „Tazar
cisten“: Tandja habe wichtige Projekte begonnen, 
darunter die Sondierung der Erdölförderung durch 
chinesische Firmen in der Region von Diffa, den Bauen in der Region von Diffa, den Bau  
einer Raffinerie in Zinder, die Ausweitung des Uran
abbaus in Kooperation mit der französischen Areva 
und die Grundsteinlegung für die Uranmine in 
Imouraren, den Bau des Staudamms von Kandadji, 
die Grundsteinlegung eines Logistikzentrums in 
Dosso, den Bau einer zweiten Brücke über den Fluss 
Niger in Niamey und eines neuen Schlacht und 
Kühlhauses zur Verbesserung der Fleischversorgung 
der Stadt. Nun solle er weitere drei Jahre Präsident 
bleiben, um diese Projekte abzuschließen.

Dieses Anliegen stieß auf den entschiedenen Wi
derstand verschiedener zivilgesellschaftlicher Or
ganisationen und Oppositionsparteien, die sich in  
einer „geeinten Front“ gegen das verfassungsän
dernde Vorhaben der Tazarcisten wehren, die dazu 
aufrufen, die Verfassung einzuhalten und die für 
Ende 2009 vorgesehenen Wahlen abzuhalten. Wäh
rend ProTazarceDemonstrationen unbehelligt statt
finden konnten, wurden alle offiziellen Gegenkund
gebungen von den Behörden im Vorhinein behin
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dert. Bisher fanden zwei Demonstrationen in Nia 
mey statt, die sich gegen die angekündigte Ver
fassungsänderung und Verlängerung der Amtszeit 
Tandjas richteten; daran nahmen am 9. Mai und 
am 14. Juni jeweils rund 20.000 Personen teil. Beide 
Demonstrationen verliefen friedlich, doch wurde 
die Veranstaltung am 14. Juni vom Tod eines füh
renden Kopfes der Antireferendumkoalition über
schattet: Adamou Moumouni Djermakoye, Vorsit
zender der Alliance Nigérienne pour le Dévelopement et  
le Progrès (ANDP), brach während der Veranstal
tung zusammen und verstarb wenig später im Kran
kenhaus. Als Todesursache wurde Überanstrengung 
genannt, auch von einem Herzinfarkt war die Rede.

3.	 Begründungsakrobatik

Lange hatte Präsident Tandja zu seinen Absichten 
geschwiegen. Während des vierstündigen Besuches 
von Nicolas Sarkozy am 27. März in Niamey anin Niamey an
lässlich der Unterzeichnung der Verträge mit dem 
Energiekonzern Areva (an dem der französische 
Staat die Mehrheit hält) hatte Tandja noch verlauten 
lassen, es werde keine Verfassungsänderung geben; 
Anfang Mai ließ er in einem Interview im franzö
sischen Fernsehen wissen, dass er „dem Willen des 
Volkes“ gegenüber nicht gleichgültig sei und über
lege, den Forderungen nach einem Verbleiben im 
Amt nachzugeben und ein Referendum abzuhalten. 
Um nun nicht wortbrüchig zu werden, etikettierte 
die Regierung ihr Anliegen kurzfristig um und teil
te mit, dass der Präsident dem Volk nicht etwa eine 
veränderte Verfassung, sondern eine gänzlich neue 
zur Abstimmung vorlegen werde. Die neue Ver
fassung, so sagte der Kommunikationsminister und 
Regierungssprecher in einer Pressekonferenz am  
8. Mai, werde keinerlei Beschränkung des Präsiden
tenmandats mehr vorsehen und es Tandja erlauben, 
für eine dritte oder vierte Amtszeit zu kandidieren.

Zahlreiche zivilgesellschaftliche Organisationen, 
mehrere Oppositionsparteien und alle Gewerkschaf
ten des Landes haben sich dagegen ausgesprochen, 
die Volksbefragung durchzuführen. Jüngst führte 
die Regierung einen weiteren Grund für die Verfas
sungsänderung ins Feld: Das semipräsidentielle Re
gierungssystem, in dem Exekutive und Legislative 
wechselseitige Kontrollfunktionen ausüben, könne 
zu politischen Blockaden führen und müsse deshalb 
verändert werden. Gefragt wird allerdings, warum 
Tandja erst jetzt zum Ende seiner Amtszeit diese 
vermeintliche Unzulänglichkeit auffällt und er die 

Verfassung daher für änderungswürdig erklärt. Am  
2. Juni setzte Tandja einen Ausschuss von Juris 
ten ein, um die neue Verfassung auszuarbeiten. Die 
Abhaltung des Referendums kündigte er für den  
4. August an.

4.	 Verfassungsrechtliches	Jonglieren

Der rechtmäßigen Durchführung des Volksentscheids 
stehen sowohl die nigrische Verfassung als auch ein 
von der Regierung unterzeichnetes Abkommen der  
Mitgliedsstaaten der Westafrikanischen Wirtschafts
gemeinschaft (Economic Community of West African 
States – ECOWAS), zur Förderung von Demokratie 
und guter Regierungsführung im Weg.

Tandja beruft sich auf Artikel 49 der Verfassung, 
der dem Präsidenten das Recht einräumt, dem Volk 
einen Gesetzestext direkt zur Abstimmung vorzu
legen, wenn er dies für angemessen erachtet. Aller
dings schließt Artikel 49 explizit solche Texte aus, die 
eine Verfassungsänderung beinhalten. Folglich ent
schied das Verfassungsgericht am 25. Mai 2009, dass 
ein Volksentscheid über eine Verfassungsänderung 
(als solchen bewertete das Gericht auch die Abstim
mung über eine neue Verfassung) verfassungswidrig 
ist. Das Urteil erging auf Anfrage einer Gruppe von 
Parlamentsabgeordneten, die das Gericht bereits An
fang Mai angerufen hatten. Damit riskierte Tandja 
eine Anklage wegen Hochverrats. Die Verfassung 
setzt nämlich in Artikel 118 fest, dass der Präsident 
des Hochverrats angeklagt werden kann, wenn er 
den von ihm vor dem Verfassungsgericht geschwo
renen Eid verletzt, der unter anderem beinhaltet, die 
Verfassung zu achten und für deren Einhaltung zu 
sorgen (Artikel 39).

Anklage gegen den Präsidenten wegen Hochver
rats kann allerdings nur das Parlament mit Zwei
drittelmehrheit erheben (Artikel 119). Tandja ver
fügte im Parlament lediglich über die Unterstützung 
von 48 der 113 Abgeordneten. Um eine Anklage zu 
verhindern, löste Tandja am Tag nach dem Urteil des 
Verfassungsgerichts, am Morgen des 26. Mai 2009, 
per Dekret und ohne Begründung das Parlament 
auf. Hierzu ermächtigt ihn Artikel 48. Laut Verfas
sung müssten nun nach wenigstens 45, längstens 
nach 90 Tagen Parlamentswahlen stattfinden. Beob
achter gehen jedoch davon aus, dass Tandja vor den 
Parlamentswahlen versuchen wird, das Referendum 
abzuhalten. Damit würde er sich über die Entschei
dung des Verfassungsgerichts hinwegsetzen, hätte 
aber keine Anklage zu befürchten, da das einzige 
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zur Anklage berechtigte Gremium aufgelöst ist. Tat
sächlich erließ Tandja am 5. Juni ein Dekret, dass die 
Abhaltung der Volksabstimmung auf den 4. August 
festsetzte.

Gegen dieses Dekret reichte am 8. Juni eine Koa
lition aus Oppositionsparteien und einigen ehemali
gen Regierungspartnern eine Nichtigkeitsklage beim 
Verfassungsgericht ein. Sie argumentierten, da das 
Referendum über Verfassungsfragen verfassungs
widrig sei, müsse die Entscheidung, ein solches 
durchzuführen, annulliert werden. Das Gericht gab 
den Klägern am 12. Juni Recht. Die Urteile des Ver
fassungsgerichts sind bindend, auch für den Präsi
denten. Bisher gab es keine offiziellen Reaktionen 
der Regierung auf das Urteil. Es bleibt abzuwarten, 
ob Präsident Tandja von seinem Vorhaben ablassen 
oder daran festhalten wird.

Mit einem positiven Ergebnis des Referendums, 
das heißt der Zustimmung des Volkes zur neuen 
Verfassung, bliebe der vom Präsidenten eingeleite
te Weg der Volksbefragung zwar noch immer ver
fassungswidrig, Tandja könnte aber darauf verwei
sen, dass die Mehrheit des Volkes seinem Vorgehen 
mit ihrem „Ja“ zur neuen Verfassung zugestimmt 
habe. Damit würden im Namen des Volkes demo
kratische Grundregeln demontiert werden. Auf der 
Grundlage der neuen Verfassung würden sodann 
Parlamentswahlen ebenso wie Präsidentschaftswah
len stattfinden, bei denen Tandja kandidieren könn
te. In einer in der staatlichen Tageszeitung Le Sahel 
veröffentlichten Botschaft des Präsidenten ist außer
dem von einer dreijährigen Übergangsphase die Re
de. Es ist nicht klar, ob gemeint ist, dass Parlaments 
und Präsidentschaftswahlen so lange aufgeschoben 
würden. Es wurden jedoch Stimmen laut, die genau 
dies befürchten und annehmen, Tandja wolle vorerst  
ohne Parlament und vielmehr mit einem Legisla
tivgremium regieren, das nur aus Ministern zusam
mengesetzt werden könnte.

Mit einem solchen Schritt würde Tandja auch 
formal aus dem rechtlichen Rahmen der demokra
tischen Verfassung heraustreten. Abwegig erscheint 
dies nach seinen letzten taktischen Zügen nicht mehr. 
Der Präsident, der einst für die Demokratisierung 
im Niger stand, würde das Land damit in eine auto
ritäre Regierungsform zurückführen.

Schließlich verbietet auch das ECOWASZusatz
protokoll zur Förderung der Demokratie und guter 
Regierungsführung (Protocol A/SP1/12/01), Wahlre
gelungen (gewöhnlich in der Verfassung verankert) 
in den letzten sechs Monaten vor anstehenden Wah
len zu verändern, sofern nicht eine Mehrheit poli

tischer Akteure damit einverstanden ist (Sektion II, 
Artikel 2/1). Außerdem wird als konstitutionelles 
Prinzip angeführt, keinen Machterwerb oder erhalt  
zu tolerieren, der auf verfassungswidrige Maßnah
men zurückgeht (Sektion I Artikel 1/c).

Entsprechend traf Tandjas Vorhaben, seine Amts 
zeit mittels Referendum zu verlängern, im Weisenrat 
der ECOWAS auf deutliche Ablehnung. Für den Fall, 
dass er den Volksentscheid dennoch durchführen 
würde, erinnerte die ECOWAS an ihre Möglichkeit, 
Sanktionen gegen den Niger zu verhängen. Ob sie 
dies tatsächlich tun wird, ist fraglich. Es sollte nicht 
vergessen werden, dass eine Vielzahl der in der 
ECOWAS vertretenen Regierungen selbst mit frag
würdigen Mitteln ihren Machterhalt gesichert hat. 
Der nigerianische Präsident Umaru Musa Yar’Adua, 
der zurzeit die Präsidentschaft der ECOWAS inne
hat, hat mehrere Delegationen nach Niamey ent
sandt und sich als Moderator in der innerstaatlichen 
Krise angeboten.

5.	 Gewalt,	Stagnation	und	ungelöste	Konflikte

Opposition und Zivilgesellschaft befürchten, dass 
sich das Land destabilisiert und die Bevölkerung 
sich in Unterstützer und Gegner Tandjas spaltet. 
Mit einer zunehmenden Radikalisierung der La 
ger und gewaltsamen Zusammenstößen im ganzen 
Land wird gerechnet. Am 1. Juni kam es bereits zu 
Ausschreitungen in Dosso, etwa 140 km südöstlich 
von der Hauptstadt Niamey gelegen. Als bei ei
ner Kundgebung auf Initiative des Gouverneurs in 
Anwesenheit traditioneller Autoritäten eine Erklä
rung verlesen werden sollte, die das Referendum gut 
hieß und Tandja Unterstützung versprach, stürmten 
mehrere hundert mit Steinen und Knüppeln bewaff
nete junge Männer die Veranstaltung und griffen 
wenig später auch den Sitz des Gouverneurs und 
den Palast des „Djermakoy“, des höchsten traditio
nellen Führers der Region, an. Fahrzeuge, Fenster, 
Türen und Einrichtung wurden zerstört und es kam 
zu Plünderungen. Die Polizei, die Gendarmerie und 
Einheiten der Armee schritten ein, konnten die Ran
dalierer aber selbst mit Tränengas nicht zerstreuen. 
Diese errichteten an verschiedenen Stellen in der 
Stadt Straßenbarrikaden aus brennenden Autoreifen. 
Die Auseinandersetzungen dauerten mehrere Stun
den und endeten erst nachdem zusätzliche Sicher
heitskräfte aus Niamey eingetroffen waren. Laut Zei
tungsberichten wurden etwa 20 Personen verletzt. 
Von zahlreichen Verhaftungen wird berichtet; unter 
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den Verhafteten befinden sich auch drei Regional
verantwortliche politischer Parteien, die nicht an den  
Ausschreitungen teilgenommen haben sollen.

Die Tatsache, dass auch der Palast, in Mitleiden
schaft gezogen wurde, zeigt den Groll der Referen
dumgegner über die Unterstützung Tandjas seitens 
der traditionellen Eliten. Von den traditionellen Au
toritäten, die normalerweise großen Respekt unter 
der Bevölkerung genießen, wird gemeinhin erwartet, 
dass sie sich nicht öffentlich zu politischen Fragen 
und Staatsangelegenheiten äußern. In Dosso wollten  
sie Präsident Tandja jedoch einen traditionellen Titel 
verleihen.

Bei den gewalttätigen Ausschreitungen in Dosso 
machte sich auch die Frustration einer jungen Ge
neration Luft, die wenig Perspektiven für sich sieht, 
Armut und Elend hinter sich zu lassen. Sie ist unzu
frieden mit der hohen Arbeitslosigkeit, steigenden 
Lebenshaltungskosten, der Korruption im Staats
apparat und der Intransparenz der Einnahmen aus 
der Uran, Erdöl und Goldförderung, in die hohe 
Erwartungen für die sozioökonomische Entwicklung 
des Landes gesetzt wurden. Diese Erwartungen sind 
bisher nicht erfüllt worden. Sollten die gewalttätigen 
Proteste sich ausweiten, ist davon auszugehen, dass 
Staat und Armee eingreifen und sich der Instrumente 
des Ausnahmezustandes, der Ausgangssperre, des 
Versammlungsverbots, und verschärfter Medienzen
sur bedienen werden. Die Regierung bekäme damit 
einen immer ausgeprägteren autoritärrepressiven 
Charakter.

Außerdem ist eine allgemeine politische Stagna
tion zu befürchten, da sich die Aufmerksamkeit der 
Regierung zurzeit völlig auf die Amtszeitverlänge
rung des Präsidenten konzentriert. Drängende natio
nale Probleme, allen voran der Konflikt im Norden 
zwischen TuaregRebellen und Regierung, blieben 
ungelöst. Zwar änderte die Regierung Anfang Mai 
ihre Haltung und ließ sich unter Vermittlung Liby
ens auf Kontakte mit den Rebellen ein, doch wurde 
schnell klar, dass die Forderungen beider Seiten zu  
weit auseinander liegen, um in Kürze eine Ver
handlungslösung erreichen zu können. Als Grund
bedingung für Verhandlungen forderten die Tuareg
Rebellen, rund 100 Gefangene freizulassen, den „Etat 
de mise en garde“ aufzuheben und einen Waffen
stillstand auszuhandeln. Außerdem legten sie eine 
Liste von Forderungen vor, die unter anderem eine 
50%ige Beteiligung der jeweiligen Region an den Ein
nahmen aus dem Ressourcenabbau und die stärkere 
Dezentralisierung und Neuaufteilung der Regionen 
des Landes zugunsten der Tuareg beinhaltete.

Die Regierung stellte ihrerseits lediglich eine 
Amnestie für die Rebellen in Aussicht und beharr
te auf dem strittigen Thema der Entwaffnung. Die 
Gespräche gerieten ins Stocken und kamen Ende 
Mai mit der erneuten Verlängerung des „Etat de 
mise en garde“ ganz zum Erliegen. Den Tazarcisten 
dienen die gescheiterten Gespräche dennoch als wei
teres Argument für ein Verbleiben des Präsidenten 
im Amt. So würde es Tandja, der seine Friedens
bemühungen im Norden gezeigt hätte, ermöglicht, 
die Verhandlungen weiterzuführen und schließlich 
den Konflikt beizulegen. Am 6. Juni veröffentlichte 
die wichtigste TuaregRebellengruppe Mouvement 
des Nigériens pour la Justice (MNJ) eine Erklärung, in  
der sie sich gegen das geplante Referendum aus
sprach und ankündigte, die demokratische Verfas
sung verteidigen zu wollen (MNJ 2009). Mit dem 
Anspruch, gegen ein undemokratisches, illegitimes 
Regime vorzugehen, gewinnt die TuaregRebellion 
eine neue Facette, die gemeinsam mit den im Vor
feld des Volksentscheids zu erwartenden politischen 
Unruhen den Konflikt intensivieren könnte.

Ein weiteres drängendes Problem stellt die zu
nehmende interkommunale Gewalt dar, die sich 
zwischen Viehzüchtern und Ackerbauern, aber auch 
zwischen viehzüchtenden Gruppen abspielt und 
immer wieder in verschiedenen Regionen des Lan
des ausbricht. Diese gewaltsamen Zusammenstöße 
stehen zumeist in Zusammenhang mit Bodennut
zungs und Weiderechten sowie dem Zugang zu 
Wasserstellen und Brunnen. Zur Konkurrenz um 
knappe Ressourcen gesellt sich oft der Mangel an  
staatlichen Ordnungskräften und gerichtlichen In
stitutionen in den entlegenen Regionen des Landes. 
Da auch traditionelle Konfliktlösungsmechanismen 
immer weniger respektiert werden, schwinden die 
Chancen, Konflikte gewaltfrei zu klären. Oft wird 
eine Gewaltspirale in Gang gesetzt, wenn lokale 
Milizen zum Zwecke des Selbstschutzes gegründet 
werden, die Selbstjustiz üben und Vergeltungsak
tionen durchführen. In der Region Tillaberi, an der 
Grenze zu Mali im Westen des Landes, eskaliert bei
spielsweise seit 2008 ein Konflikt zwischen den Vieh 
züchtenden Fulani und den Ackerbau betreibenden 
Djerma. Die Region ist zudem von verbreitetem 
Banditentum geplagt. Ende September 2008 soll ein 
nicht näher identifizierter bewaffneter Mann die Ort
schaft Tondi Kiwindi nordöstlich von Tillaberi im 
Grenzgebiet zu Mali überfallen haben, um Geld zu 
erbeuten, wobei drei Personen ums Leben gekom
men sein sollen. Während die Dorfbewohner den 
flüchtenden Angreifer verfolgten, sollen sie mehrere  
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Siedlungen Vieh züchtender Gruppen in der Um
gebung angegriffen und dabei zwölf Personen ge
tötet haben. Im März 2009 soll es der nigrischen 
Presse zufolge zu Übergriffen auf zwei Siedlungen 
von Viehzüchtern nördlich von Tillaberi gekommen 
sein, bei denen 36 Menschen ums Leben gekommen 
sein sollen sowie Vieh gestohlen und Weideland in  
Brand gesetzt worden sein soll. Bewohner der Region 
berichten von weiteren Überfällen, auch solchen, die 
sich gegen die Dörfer von Ackerbauern richten, und 
schätzen die Zahl der Getöteten beider Seiten seit 
September 2008 auf über 100.

Im April 2009 organisierte die Regierung ein Tref
fen, um die Konfliktparteien zu versöhnen, an dem 
hochrangige Regierungsmitglieder, darunter der Mi
nisterpräsident Seini Oumarou und der Minister 
für Inneres, Sicherheit und Dezentralisierung sowie 
Vertreter der regionalen Verwaltung und traditionel
le Autoritäten teilnahmen. Dieses Treffen vermochte 
jedoch keine neue Vertrauensgrundlage zwischen 
den verfeindeten Gruppen herzustellen. Aus Furcht 
vor Angriffen sollen etwa 500 Familien ihre Sied
lungen in der Region verlassen und in sichereren 
Gebieten des Landes Zuflucht gesucht haben; rund 
1.000 Familien beider ethnischer Gruppen sollen ins 
benachbarte Mali geflohen sein.

Um den Frieden und das Vertrauen der Bevöl
kerung in der Region Tillaberi wiederzugewinnen, 
sind seitens der Regierung zahlreiche Maßnahmen 
gefordert:

• die physische Sicherheit der Bürger und ihres Be
sitzes zu gewährleisten,

• Landverteilungs und Landbesitzfragen zu klären,
• Institutionen zur gewaltfreien Konfliktlösung ein 

zurichten.

Ferner sind Defizite bei der ländlichen Entwicklung, 
bei Bildung, Gesundheit und Infrastruktur zu besei
tigen sowie der Umwelt und der Ressourcenschutz 
zu forcieren, um die interkommunale Gewalt künf
tig zu verhindern. All dies sind gegenwärtig jedoch 
keine Prioritäten der Regierung.

Schließlich weisen Beobachter darauf hin, dass po
litische Krisen in der Geschichte des Nigers mehr
fach die Intervention des Militärs und dessen Macht
übernahme zur Folge hatten. Auch wenn Tandja, der  
selbst aus dem Militär kommt, die Armee bisher hin
ter sich hatte, kann ein Militärputsch als Folge der 
Krise nicht vollkommen ausgeschlossen werden.

6.	 Internationale	Reaktionen

Die USA erklärten sich am 30. Mai durch den Pres
sesprecher des State Department in Washington be
sorgt über das von Tandja angekündigte Referen
dum zum Zweck der Verlängerung seiner Amtszeit 
und bezeichneten es als möglichen Rückschlag für 
die demokratische Entwicklung des Landes. Am sel 
ben Tag veröffentlichte auch das kanadische Au
ßenministerium eine Presseerklärung, in der es sich 
beunruhigt über die jüngsten politischen Entwick
lungen im Niger zeigte und die nigrischen Behör
den dazu aufforderte, die Verfassung ihres Landes 
zu achten.

Erst eine knappe Woche später veröffentlichte 
Frankreich eine Erklärung, worin mitgeteilt wurde, 
man sei besorgt über die jüngsten politischen Ent
wicklungen im Niger sei. Seine Beunruhigung ließ 
auch der Generalsekretär der Vereinten Nationen 
Ban Ki Moon am 9. Juni durch seinen Pressesprecher 
ausdrücken. Er forderte die Akteure auf, die Ver
fassung zu achten und alles zu unterlassen, was die 
demokratischen Fortschritte und die Stabilität des 
Landes untergraben könnte. Deutschland, das erst 
zu Anfang des Jahres den Etat seiner bilateralen 
Zusammenarbeit mit dem Niger mehr als verdop
pelt hatte, und die EU, die beide mit diplomatischen 
Vertretungen im Land präsent sind, haben bisher 
nicht eindeutig Stellung zu den Bemühungen Tan
djas genommen, seine Amtszeit mittels Referendum 
und neuer Verfassung zu verlängern. Anders als die 
ECOWAS, die sich, wie oben beschrieben, deutlich 
zur Krise im Niger geäußert hat und sich aktiv für 
die Lösung des Konfliktes einsetzt, schweigt bis da 
to auch die Afrikanische Union (AU) zu den Vor
kommnissen. Ihr gegenwärtiger Vorsitzender, der li 
bysche Staatschef Muammar Gaddafi, drückte an
lässlich eines Treffens der Gemeinschaft der sahelo
saharischen Länder (Communauté des États Sahelo-
Sahariens – CENSAD) am 29. Mai vielmehr sein Ver
ständnis für das Vorgehen Tandjas aus und gab zu  
Protokoll, dass es Zeit sei, die Beschränkung prä
sidentieller Amtszeiten aus allen afrikanischen Ver
fassungen zu verbannen; letztlich müsse der Wille 
des Volkes über die Länge der Amtszeit eines Präsi
denten entscheiden. Eine Verfassung dürfe den Wil
len eines Volkes nicht einschränken.
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7.	 Perspektiven

Die jetzige politische Krise stellt tatsächlich ein 
Risiko für die weitere demokratische Entwicklung 
des Landes dar. Diese Gefährdung, die mit der 
Ankündigung des Verfassungsreferendums einher
geht, kann den Niger zu einer autoritären Staatsform 
zurückführen und im schlimmsten Falle einen Mi
litärputsch mit einer eigenen Gewaltspirale auslö
sen. Vor diesem Hintergrund setzt die ECOWAS mit 
ihrem Druck auf die Regierung Tandjas und ihrem 
Engagement dafür, die Krise zu lösen, ein deutliches 
Signal. Die ECOWAS könnte in diesem Sinne auch 
auf die AU einwirken, sich ihrem Vorgehen anzu
schließen und die nigrische Regierung aufzurufen, 
sich an die demokratischen Spielregeln ihrer eige
nen Verfassung zu halten. Die deutsche Regierung, 
die ihr Engagement in der bilateralen Zusammen
arbeit erst kürzlich verstärkt hat und dazu erhöhte 
Geldmittel für den Niger zur Verfügung stellt, läuft 
Gefahr, eine neue Diktatur in Afrika zu unterstüt 
zen und damit ihre außenpolitische Glaubwürdig
keit in Afrika zu verspielen, wenn sie weiterhin zum 
undemokratischen Verhalten von Präsident Tandja 
schweigt. Das Gleiche gilt für das Schweigen der 
Europäischen Union.
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